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beide Parteien Vertreter, die am Sitze des Gerichtshofes wohnen, so

daß also anstatt der, wie gezeigt, oft vermeidlichen, oder wegen anderer

hiermit verbundenen Geschäfte unbedeutenden Reisekosten der Parteien
die unvermeidlichen, weit Hähern Reisekosten, Diäten und Zeithonorare
der Advokaten kommen.

Wer es aufrichtig mit der Landbevölkerung meint, der muß gerade

in deren Interesse die ausgedehnteste Competenz der Gerichtshöfe in
Streitsachen noch aus andern Gründen wünschen, vor allem um sie wegen

der Sicherung des Beweises über die Entstehung ihrer Rechte zur

Benützung des Notariatsinstitutcs oder wenigstens zur urkundlichen

Festsetzung zu veranlassen.

IV.

Der Einwand, daß dem Staate größere Lasten durch Einführung

der neuen Civilprozeßordnung auferlegt werden, wäre allerdings bei

unsern Finanzzuständen von größter Wichtigkeit und erfordert darum

eine besonders eingehende Beantwortung.

Vor Allem scheint es doch etwas auffallend, daß ein Verfahren,

welches die Durchführung der Rechtsstreitigkeiten zu vereinfachen und

die endlose Schreiberei zu beseitigen bestimmt ist, ein größeres Richter¬

personale erfordern soll.

Und in der That ist dieß auch nicht der Fall, sondern das

gerade Gegentheil — das mündliche Verfahren entlastet das Richteramt,

und bedarf daher eines geringern Personalstandes.

Es ist allerdings richtig, daß die geistige Thätigkeit eines im

mündlichen Civilverfahrcn beschäftigten Richters eine intensivere ist,

als die im schriftlichen Verfahren, in welchem die Prozeßlcitung, das

Aktenlescn und Extrahiren, die Verfassung der Entscheidungsgründe

allerdings weniger geistig anstrengend ist als die aufmerksame Assistenz

oder Leitung einer mündlichen Verhandlung und die sogleiche Urtheils-

sindung, allein der Zeitaufwand ist ein bei weitem geringerer und dieser

bedingt doch vor Allem die Zahl des Personales.

Nimmt man aber noch dazu, daß im gegenwärtigen Verfahren

eine geradezu ungeheure Zeitverschwendung darin besteht, daß bei Gerichten

in der Regel in vielen Stunden gar nichts geschieht, als daß Erstreckungs-
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